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Protokoll 
 

 

über die am 14. September 2021 von 18.00 Uhr bis 22.20 Uhr im Kaisersaal unter dem 

Vorsitz von Bürgermeister Hubert Almberger abgehaltene 

 

 

52. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 

 

 

Anwesend: Ing. Sabrina Adelsberger, Simon Aschaber, Elisabeth Grander, 

Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Mag. Leopold Hofinger, Melanie 

Hutter, Michael Laner, Johann Mayr, Heribert Mariacher, Claudia Pali, 

Andreas Schramböck, BA, Petra Sojer, MSc, Robert Steger, Brigitte 

Wallner, Peter Wallner, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Alois Foidl (Ersatz: Michael Laner), Hanspeter Ellmerer (Ersatz: Elisa-

beth Grander), Michael Laner), Robert Wurzenrainer (das einberufene 

Ersatzmitglied Tanja Astl unentschuldigt), Christine Bernhofer (Ersatz: 

Brigitte Wallner), Christine Gschnaller, MSc (Ersatz: Ing. Sabrina 

Adelsberger) 

 

Unentschuldigt: Tanja Astl 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

www.st.johann.tirol 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

1) Aktueller Stand beim Ampelprojekt auf der Landesstraße B 178 Loferer Straße (Vortra-

gende: Beamte der Straßenabteilung des Landes Tirol) 

2) Neubau eines Hochbehälters für die Winkl-Sonnseite: Projektvorstellung und Mittelfrei-

gabe (Vortragende: Dipl.-Ing. Herbert Pancheri und Ing. Alfred Treichl) 

3) Ortsmarketing St. Johann in Tirol GmbH (Vortragende: Marije Moors, MSc und  

Mag. Roland Murauer) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Dienstbarkeitsvertrag mit Hannes Krisch 

b) Weganlage Steinerbergweg 

c) Weganlage Winkl-Schattseite 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) ZIMA Unterberger Immobilien GmbH (Bereich: Gst. 2791/1 und 2791/5) 

a) Projektvorstellung 

b) Abschluss von Verträgen 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 912/3 (Georg Lindner) 

3) Änderung eines Bebauungsplans: Gst. 565/4 (Manfred Haas und andere) 

 

2) Straßenausschuss 

1) Erlassung einer Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/H) sowie von Halte- und 

Parkverboten im Bereich der Innsbruckerstraße 

 



590 
 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

V. St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.: Nominierung (Entsendung) eines Mit-

glieds des Aufsichtsrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

Elisabeth Grander und Ing. Sabrina Adelsberger geloben gemäß § 28 Abs. 1 TGO 2001 

vor dem Gemeinderat Folgendes: 

 

„Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt 

uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu för-

dern.“ 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

1) Aktueller Stand beim Ampelprojekt auf der Landesstraße B 178 Loferer Straße (Vortra-

gende: Beamte der Straßenabteilung des Landes Tirol) 

 

Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider, Dipl.-Ing. Thomas Wiesbauer und Dipl.-Ing. Andreas 

Buchinger vom Land Tirol tragen zu diesem Tagesordnungspunkt vor. 

 

In dessen Rahmen werden mehrere Dateien an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert. Ein Auszug aus den Präsentationen ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage 

A angehängt. 

 

Claudia Pali bezieht sich auf eine vorgestellte Simulation und meint, diese entspreche 

„absolut“ nicht der „Realität“. Das enorme Verkehrsaufkommen mache sie „sprachlos“. 
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Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider entgegnet, das Ampelprojekt löse das hohe Verkehrs-

aufkommen keineswegs. Es gehe primär um Sicherheit – um Phasen, in denen man 

„halbwegs sicher“ ausfahren könne. Die Frage von Claudia Pali nach einer „Alternative“ 

(zum Projekt) verneint er. 

 

Andreas Schramböck, BA spricht von einem „grundsätzlich gute(n) Projekt“, bei wel-

chem die Sicherheit im Vordergrund gestanden habe – wenngleich: „Die Lösung wäre 

halt weniger Individualverkehr.“ „Große Hoffnungen“ setze er in einen „Citybus“. Auch 

Peter Wallner äußert sich in diese Richtung: „Zu viele Autos sind mir immer.“ St. Jo-

hann in Tirol sei von einem „Verkehrskollaps“ allerdings noch „entfernt“. 

 

Heribert Mariacher spricht sich für eine „Tunnellösung“ aus; dies sei eine „Frage der Fi-

nanzierung“. 

 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass er sein eigenes Mobilitätsverhalten „massiv 

verändert“ habe: Er sei wesentlich häufiger mit dem Fahrrad gefahren. Er sieht in ei-

nem geänderten (umweltfreundlicheren) Verkehrsverhalten generell einen Lösungsan-

satz. 

 

2) Neubau eines Hochbehälters für die Winkl-Sonnseite: Projektvorstellung und Mittelfrei-

gabe (Vortragende: Dipl.-Ing. Herbert Pancheri und Ing. Alfred Treichl) 

 

Dipl.-Ing. Herbert Pancheri und Ing. Alfred Treichl erläutern den geplanten Neubau ei-

nes Hochbehälters für die Winkl-Sonnseite mithilfe einer PowerPoint-Präsentation, wel-

che an die Wand des Sitzungszimmers projiziert wird. 

 

Auszüge aus der Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage B ange-

hängt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Für den Neubau der Gebäudehülle des Hochbehälters Hechenleiten werden  

EUR 200.000,00 netto freigegeben. Für den Edelstahlbehälter werden EUR 175.000,00 

netto freigegeben. 

HHSt. 850-004008 
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3) Ortsmarketing St. Johann in Tirol GmbH (Vortragende: Marije Moors, MSc und  

Mag. Roland Murauer) 

 

Marije Moors, MSc und Mag. Roland Murauer berichten mithilfe mehrerer Dateien, wel-

che an die Wand des Sitzungszimmers projiziert werden, über die Ortsmarketing St. Jo-

hann in Tirol GmbH. 

 

Auszüge aus den Präsentationen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage C an-

gehängt. 

 

Im Zuge der Diskussion wird die Notwendigkeit einer sauberen Kompetenzbeschrei-

bung für die Gemeinde, für die Ortsmarketing St. Johann in Tirol GmbH und den Tou-

rismusverband betont. 

 

Für den Bürgermeister ist das „Ortsmarketing“ eine „Erfolgsgeschichte“. Wichtig seien 

nun weitere Anpassungs- und Entwicklungsschritte.  

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss von Verträgen: 

a) Dienstbarkeitsvertrag mit Hannes Krisch 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den abzuschließenden Dienstbarkeitsvertrag mit 

Hannes Krisch. 

 

Beschluss (17:0): [Claudia Pali abwesend] 

 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags mit Hannes Krisch laut Anlage D dieses 

Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Weganlage Steinerbergweg 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den abzuschließenden Schenkungsvertrag mit 

Thomas Fuchs und anderen. 
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Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Schenkungsvertrags mit Thomas Fuchs und anderen laut An-

lage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

c) Weganlage Winkl-Schattseite 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den abzuschließenden Tauschvertrag mit Sonja 

Hirnsberger und anderen. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Tauschvertrags mit Sonja Hirnsberger und anderen laut Anlage 

F dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) ZIMA Unterberger Immobilien GmbH (Bereich: Gst. 2791/1 und 2791/5) 

a) Projektvorstellung 

 

Ing. Mag. (FH) Alexander Wolf erläutert mithilfe einer PDF-Datei, welche an die 

Wand des Sitzungszimmers projiziert wird, die geplante Bebauung der „Elbo-

genhöfe“. 

 

Auszüge aus der Datei sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage G ange-

hängt. 

 

Andreas Schramböck, BA bezeichnet das Vorhaben als „Megaprojekt“, findet es 

„aber gut“. Auch Simon Aschaber („richtungsweisendes Projekt“), Heribert Mari-

acher und Claudia Pali loben das Vorhaben, auch „aus sozialer Sicht“. 
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b) Abschluss von Verträgen 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss des Schenkungsvertrags laut Anlage H dieses Gemeinde-

ratsprotokolls und des Vertrags über die Einräumung von Reallasten laut An-

lage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls werden genehmigt. 

 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Beschluss (17:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit ergänzendem Bebauungsplan für die  

Gst. 2791/1 und 2791/5 von Dr. Erich Ortner vom 9. Juni 2021 („ZIMA Ellbögen-

gründe“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist be-

trägt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschluss-

fassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleich-

zeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss 

wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-

nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Per-

son oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 912/3 (Georg Lindner) 

 

Beschluss (15:0): [drei Gemeinderäte abwesend] 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 912/3 (rund 46 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls er-

sichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 

 

3) Änderung eines Bebauungsplans: Gst. 565/4 (Manfred Haas und andere) 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der von Dr. Erich Ortner ausgearbeitete Entwurf vom 8. Juli 2021 („Haas“) über die 

Änderung des Bebauungsplans vom 28. Mai 2020 („BPLSJT_2020_06-Haas_Reiter 

Almdorf 34/34a/37“), zu Zahl RoBau2-416/415/2-2020 aufsichtsbehördlich geprüft, 

wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechts-

wirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 

wurde. 

 

2) Straßenausschuss 

1) Erlassung einer Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/H) sowie von Halte- und 

Parkverboten im Bereich der Innsbruckerstraße 

 

Der Bürgermeister betont, es sei wichtig, den Verkehr im Bereich des neuen Kinder-

betreuungszentrums zu „entschleunigen“. Simon Aschaber erläutert die Anlage der 

zu beschließenden Verordnung. 

 

Dieser Tagesordnungspunkt löst eine längere Debatte aus, wo im Einzelnen  

30-km/H-Geschwindigkeitsbeschränkungen angebracht seien (oder auch nicht). 

Claudia Pali hätte gerne eine Verlängerung der 30-km/H-Beschränkung in Richtung 

Weitau gesehen. 
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Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Gemäß §§ 43 Abs. 1 lit. b Z 1 und 94d Z 4 lit. a und d Straßenverkehrsordnung 

1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 154/2021, wird aus Gründen 

der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs folgende Verkehrsmaß-

nahme („Ibk-Straße VO-Plan 2021/1“ der Ingenieurbüro für Verkehrswesen Hirsch-

huber und Einsiedler OG vom 29. Juli 2021) verfügt: 

 

§ 1. Die in der Anlage A zu dieser Verordnung angeführten Straßenverkehrszeichen 

und Zusatztafeln sind gemäß dieser Anlage anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrszei-

chen und Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs. 1 lit b Z 

2 StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (Anlage A der Verordnung = Anlage K die-

ses Gemeinderatsprotokolls). 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Antrag Fußgängerübergang. Es liegt ein gemeinsamer Antrag von Claudia Pali und Heri-

bert Mariacher vor. Es geht um die Errichtung eines Fußgängerübergangs (gemeint: 

Schutzweg) im Bereich Reitham auf der Landesstraße B 164 Hochkönigstraße. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage L angehängt. 

 

Nach Verlesung des Antrags durch den Amtsleiter führt Heribert Mariacher aus, dass es 

„schwierig“ sei, in diesem Bereich die Straße zu „queren“, ja es sei sogar „lebensgefähr-

lich“: „Dieser Bereich gehört entschärft.“ 
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Der Bürgermeister befürwortet eine derartige Maßnahme, verweist jedoch auf die Zustän-

digkeit des Baubezirksamts Kufstein bei dieser Landesstraße. Der Antrag werde dorthin 

weitergeleitet. 

 

Antrag Evaluierung. Es liegt ein gemeinsamer Antrag von Claudia Pali und Heribert Mari-

acher vor. Demnach möge der Gemeinderat „die Evaluierung und Beschilderung der Geh-

wege bzw. Fahrradwege bzw. Geh- und Fahrradwege beschließen“. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage M angehängt. 

 

Nach der Verlesung des Antrags durch den Amtsleiter nennt Claudia Pali das „Ziel“ des 

Antrags: „ein gutes Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer durch eine klare 

Beschilderung“. 

 

Der Bürgermeister äußert sich zustimmend zu diesem Antrag und spricht sich für eine Be-

handlung durch den Straßenausschuss aus. Heribert Mariacher meint, dieses Thema ge-

höre auch mit dem Tourismusverband „abgestimmt“. 

 

Abstimmungswiederholung. Claudia Pali ruft in Erinnerung, dass bei der 47. Gemeinde-

ratssitzung am 3. Mai 2021 beim Tagesordnungspunkt III.1.1) Bauausschuss: Entschei-

dung über eine Stellungnahme zur Umwidmung und zum Bebauungsplan: Gst. 2484/2 und 

2484/4 (Kitz Alpen Resort – Berglehen 21 GmbH & Co KG) das erste Abstimmungsergeb-

nis 9:9 gelautet hatte. Diese Abstimmung war wiederholt worden. Claudia Pali regt neuer-

lich eine vorherige Durchsicht des Gemeinderatsprotokolls vor dessen Veröffentlichung an. 

Sie wird das Nähere mit dem Amtsleiter in einem eigenen Termin erörtern. 

 

V. St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.: Nominierung (Entsendung) eines Mit-

glieds des Aufsichtsrats 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung 

über den Verhandlungsgegenstand V. St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.: No-

minierung (Entsendung) eines Mitgliedes des Aufsichtsrats ausgeschlossen. 
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Beschluss: 

 

Mag. Martina Waldstätten wird gemäß Punkt IX. Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags der  

St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft als Vertreterin der Marktgemeinde St. Johann in Ti-

rol im Aufsichtsrat nominiert (entsendet). Die Wahl soll bei der außerordentlichen General-

versammlung der St. Johannner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. am 20. September 2021 

erfolgen. 

 

Dieses Protokoll enthält 13 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 14. September 2021 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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